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Steuertermine im Februar 2021

Fälligkeit 10.02.   Ende Zahlungsschonfrist 15.02.

– Lohnsteuer:   mtl.

– Umsatzsteuer:   mtl., Antrag auf Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.02.   Ende Zahlungsschonfrist 18.02.

– Gewerbesteuer:   1/4-jährlich

– Grundsteuer:   1/4-jährlich

Zahlung mit/per   Eingang/Gutschrif t beim Finanzamt

Überweisung    Gutschrif t spätestens am Ende  

der Schonfrist

Scheck    Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld    Eingang am Tag der Fälligkeit

Sonstige Termine

15.02. Jahresmeldungen 2020 zur Sozialversicherung (§10 DEÜV)

16.02.  Lohnnachweis digital 2020 zur Unfallversicherung 

(§ 99 SGB IV)

Umsatzsteuer:

25.02.  Zusammenfassende Meldung Januar 2021

Sozialversicherungsbeiträge:

22.02. Übermittlung Beitragsnachweise

24.02.  Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Februar 2021 

zzgl. restliche Beitragsschuld Januar 2021

Allgemeines
Wert der Sachbezüge 2021
Freie Verpflegung – Freie Unterkunf t – Freie Wohnung
Freie Verpflegung:
Für die freie Verpflegung gelten einheitlich in den alten 
und neuen Bundesländern ab 1.1.2021 folgende (erhöhte) 
Werte:

Verpflegung1) volle
Verpfle-

gung
€

Früh-
stück

€

Mittages-
sen

€

Abend-
essen

€
Beschäftigte
monatlich
wöchentlich
kalendertäglich2

263,00
061,39
008,77

55,00
12,81
01,83

104,00
124,29
103,47

104,00
124,29
103,47

1)  Wird Verpflegung nicht nur dem Beschäftigten, sondern  
auch seinen nicht bei demselben Arbeitgeber beschäftigten 
Familienangehörigen zur Verfügung gestellt, erhöhen sich  
die anzusetzenden Werte für Familienangehörige,

– die das 18. Lebensjahr vollendet haben, um 100 %
– die das 14., aber noch nicht
– das 18. Lebensjahr vollendet haben, um 080 %
– die das 7., aber noch nicht
– das 14. Lebensjahr vollendet haben, um 040 %
– die das 7. Lebensjahr
– noch nicht vollendet haben. um 030 % 
2)  Bei der Berechnung der Sachbezugswerte für kürzere Zeit- 

räume als einen Monat ist für jeden Tag 1/30 des monatlichen 
Werts für freie Verpflegung zugrunde zu legen. Die Berech-
nungen sind jeweils auf zwei Dezimalstellen durchzuführen. 
Die Ermittlung des anzusetzenden Werts für einen Teil-Ent-
geltabrechnungszeitraum erfolgt durch Multiplikation der  
jeweiligen Tagesbeträge mit der Anzahl der Kalendertage.

Freie Unterkunf t:
Der Sachbezug wird unterschieden in „freie Unterkunf t“ 
und „freie Wohnung“. Dabei gilt als Wohnung eine in sich 
geschlossene Einheit von Räumen, die zur Führung eines 
selbstständigen Haushalts geeignet sind. Sind diese Vor-
aussetzungen nicht erfüllt, handelt es sich um eine Unter-
kunf t, für die einheitlich in den alten und neuen Bundes-
ländern folgende Werte gelten:
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Unterkunft 1) Beschäftigte

€

Jugendliche und 
Auszubildende 1d)

€

monatlich
wöchentlich

kalendertäglich

237,00
055,30
007,90

201,45
047,04
006,72

1)  Der Wert vermindert sich um nachstehende Prozentsätze 
(ggf. kumuliert)

a)  bei Aufnahme des Beschäftigten in den Haushalt des Arbeit-
gebers oder bei Unterbringung in einer Gemeinschaftsunter-
kunft um 15 %, und

b)  für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
Auszubildende um 15 %, und

c)  bei der Belegung 
mit 2 Beschäftigten um 40 %, 
mit 3 Beschäftigten um 50 %, 
mit mehr als 3 Beschäftigten um 60 %,

d)  für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
Auszubildende, für die die Voraussetzungen a) nicht vorlie-
gen um 15 %, (Vgl. Werte in der Tabelle)

Freie Wohnung:
Stellt der Arbeitgeber eine Wohnung zur Verfügung, ist 
diese im Grundsatz mit dem ortsüblichen Mietpreis un-
ter Berücksichtigung der sich aus der Lage der Wohnung 
zum Betrieb ergebenden Beeinträchtigungen zu bewer-
ten. Dabei sind gesetzliche oder vertragliche Mietpreis-
bindungen, z.B. im sozialen Wohnungsbau, zu beachten.
Ist im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Miet-
preises mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbun-
den, kann als Ausnahme die Wohnung mit 4,16 /m² mo-
natlich, bei einfacher Ausstattung (ohne Sammelheizung 
oder ohne Bad/Dusche) mit 3,40 /m² monatlich bewertet 
werden. Verordnung zur Änderung der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung und der Unfallversicherungso-
bergrenzenverordnung vom 15.12.2020
(BGBl 2020 Teil I S. 2933)

Basiszinssätze
Der Basiszinssatz nach § 247 BGB – z.B. als Bezugsgröße 
für die Berechnung von Verzugszinsen – wird jeweils 
zum 1. Januar und 1. Juli neu festgesetzt. Dieser – weiter-
hin negative – Basiszinssatz bleibt ab 1. Januar 2021 un-
verändert auf -0,88% (bisher -0,88%). 
 
Der Verzugszinssatz beträgt damit für
–  Verbrauchergeschäf te 4,12% (bisher 4,12%) 

(5%-Punkte über Basiszinssatz - § 288 Abs.1 Satz 2 BGB)
–  Handelsgeschäf te 8,12% (bisher 8,12%) 

(9%-Punkte* über Basiszinssatz - § 288 Abs. 2 BGB)
 
*Hinweis: Bis zum 28.7.2014 entstandene Forderungen 8%-Punkte 

Im Jahre 2020 hatten folgende (negative) Basiszinssätze Gültigkeit: 

ab 1. Januar 2020 - 0,88%, ab 1. Juli 2020 - 0,88%.

Deutsche Bundesbank - Pressenotiz vom 29.12.2020

Jahressteuergesetz 2020
(JStG 2020 vom 21.12.2020 - BGBl. 2020 Teil I S. 3096)

Nachstehend wird nur auf praktisch relevant erscheinen-
de gesetzliche Änderungen, Ergänzungen und Neuerun-
gen im Rahmen der Einkommensteuer eingegangen.

1. Steuerfreie Einnahmen (§ 3 EStG)
1.1. Weiterbildung (§ 3 Nr. 19 EStG)
Der Katalog steuerfreier Einnahmen wird erweitert auf 
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der ver-
besserten Beschäf tigungsfähigkeit des Arbeitnehmers 
dienen. Steuerfrei sind jetzt auch Beratungsleistungen 
des Arbeitgebers zur beruflichen Neuorientierung bei 
Ende des Arbeitsverhältnisses.  
Anwendung (§ 52 Abs. 1 EStG)  

Die Erweiterung findet ab der Veranlagung 2020 Anwendung.

 
1.2. Nebenberufliche Tätigkeiten (§ 3 Nr. 26 EStG)
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder ver-
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gleichbaren Tätigkeiten sind bis zur Höhe von 3.000  im 
Jahr steuerfrei (bisher 2.400 ). Die Freibeträge gelten wie 
bisher auch für nebenberufliche künstlerische Tätigkei-
ten und für die Pflege alter, kranker und behinderter 
Menschen.
Anwendung (Art. 50 Abs. 4 des Gesetzes)

Die Erhöhung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2021.

 
1.3. Steuerfreie Einnahmen (§ 3 Nr. 26a EStG)
Außerdem wird für nebenberufliche Tätigkeiten im 
Dienst oder Auf trag einer juristischen Person des öf fent-
lichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke der 
bisherige Freibetrag in Höhe von 720  auf 840  erhöht.
Anwendung (Art. 50 Abs. 4 des Gesetzes)

Die Erhöhung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2021.

2. Gewinnbegrif f im Allgemeinen (§ 4 EStG)
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie 
die Kosten der Ausstattung (§ 4 Abs. 5 Zif fer 6b EStG) 
sind grundsätzlich in Höhe von maximal 1.250  dann ab-
zugsfähig, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. Diese betragsmäßige Begrenzung greif t nur 
dann nicht, wenn das Zimmer beim Steuerpflichtigen 
den Mittelpunkt seiner gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Tätigkeit bildet. Liegt ein häusliches Arbeits-
zimmer gar nicht vor oder aber wird auf die Geltendma-
chung desselben verzichtet, können jetzt kalendertäg-
lich 5  für die gesamte betriebliche und berufliche
Betätigung geltend gemacht werden, begrenzt auf 600  
im Jahr.
Anwendung (§ 52 Abs. 6 EStG) Die Bestimmungen gelten für in  

der häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten in den Jahren 2020  

und 2021.

 

3. Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei- 
bungen 1. zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe  
(§ 7g EStG)  
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen 
die Vorverlagerung von Abschreibungspotential in ein 
Wirtschaf tsjahr vor Anschaf fung oder Herstellung be-
günstigter Wirtschaf tsgüter. Steuerpflichtige können 
für die künf tige Anschaf fung oder Herstellung von ab-
nutzbaren beweglichenWirtschaf tsgütern des Anlage-
vermögens, die mindestens bis zum Ende des dem Wirt-
schaf tsjahr der Anschaf fung oder Herstellung folgenden 
Wirtschaf tsjahres vermietet (neu) oder in einer inländi-
schen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, bis zu 
50% (bisher 40%) der voraussichtlichen Anschaf fungs- 
oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen (In-
vestitionsabzugsbeträge). Investitionsabzugsbeträge 
können nur in Anspruch genommen werden, wenn der 
Gewinn nach § 4 oder § 5 EStG ermittelt wird. Für alle Ein-
kunf tsarten gilt nunmehr eine einheitliche Gewinngren-
ze in Höhe von höchstens 200.000  im Wirtschaf tsjahr 
(vor Berücksichtigung § 7g EStG). Neu ins Gesetz aufge-
nommen wurde eine Missbrauchsklausel, die Investiti-
onsabzugsbeträge verhindern soll für Investitionen, die 
zum Zeitpunkt der Geltendmachung bereits angeschaf f t 
oder hergestellt worden sind. Mehrergebnisse aufgrund 
einer Betriebsprüfung konnten bisher ohne diese Klausel 
„nachträglich“ ausgeglichen werden. Neu aufgenommen 
ins Gesetz wurde außerdem, dass die Steuererleichte-
rungen nur demjenigen gewährt werden, der die Investi-
tionen auch tatsächlich vornimmt. Ein Im Sonderbe-
triebsvermögen geltend gemachter Investitionsabzugs-
betrag erfordert somit auch die Investition in diesem 
Vermögensbereich und nicht im Gesamthandvermögen 
der Personengesellschaf t.
Anwendung (§ 52 Abs. 16 EStG)

Die Regelungen sind erstmals für Investitionsabzugsbeträge und 

Sonderabschreibungen anzuwenden, die in nach dem 31.12.2019 en-
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denden Wirtschaf tsjahren in Anspruch genommen werden. Bei  

vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaf tsjahr können die neu-

en Betriebsgrößenmerkmale auch erst für Wirtschaf tsjahre ange-

wandt werden (Wahlrecht), die nach dem 17.7.2020 enden. Die ein-

schränkenden Regelungen zum Vermögensbereich bei Personenge-

sellschaf ten sind erst in Wirtschaf tsjahren anzuwenden, die nach 

dem 31.12.2020 enden.

 
4. Einnahmen (§ 8 EStG)
Sachbezüge (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) bleiben außer  
Ansatz, wenn die sich ergebenden Vorteile insgesamt 50  
(bisher 44 ) im Kalendermonat nicht übersteigen.
Anwendung (Art. 50 Abs. 7 des Gesetzes)

Die Erhöhung gilt ab der Veranlagung 2022.

 
5. Steuerbegünstigte Zwecke (§ 10b EStG)
Bisher genügt bei Spenden bis zur Höhe von 200  regel-
mäßig der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-
stätigung eines Kreditinstituts, einer gesonderten Spen-
denbescheinigung bedurf te es nicht. Die Betragsgrenze 
wird jetzt von 200  auf 300  erhöht.  
Anwendung (Art. 50 Abs. 4 des Gesetzes)

Die Erhöhung gilt für Zuwendungen ab dem 1.1.2021.

 
6. Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG)
Nach derzeitiger Rechtslage erfolgt bei der Vermietung 
eine Auf teilung in einen entgeltlichen und einen unent-
geltlichen Teil, wenn die Wohnung zu weniger als 66% 
der ortsüblichen Miete überlassen wird. Diese Auf tei-
lung ist nunmehr vorgesehen, wenn die Wohnung zu
weniger als 50% der ortsüblichen Miete überlassen wird.
Gleichzeitig gilt jetzt aber auch, dass es einer Totalüber-
schussprognoseprüfung bedarf, wenn das Mietentgelt 
50% und mehr, jedoch weniger als 66% der ortsüblichen 
Miete beträgt. Damit soll insbesondere Missbräuchen  
im Angehörigenbereich begegnet werden.
Anwendung (Art. 50 Abs. 4 des Gesetzes)

Die Änderungen gelten ab dem Veranlagungsjahr 2021.

7. Arten der sonstigen Einkünf te (§ 22 EStG)
Renten werden regelmäßig nach dem Tod des Renten-
berechtigten für den Sterbemonat zwar noch auf die 
Bankverbindung des Verstorbenen bezahlt, sind bisher 
aber steuerlich dem oder den Erben zuzurechnen. Aus 
Vereinfachungsgründen werden die allgemeinen steuer-
lichen Vorgaben ignoriert und die Rente steuerlich für 
den Sterbemonat noch der verstorbenen Person zuge-
rechnet.
Anwendung (Art. 50 Abs. 4 des Gesetzes)

Die Änderung gilt ab dem Veranlagungsjahr 2021.
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